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liert erneut an alle Regierungen, die Inanspruchnahme der von
den Vereinten Nationen im Rahmen dieses Programms gebote-
nen Möglichkeiten zu erwägen, auf nationaler Ebene Informa-
tions- oder Ausbildungskurse für Regierungsbeamte über die
Anwendung der internationalen Menschenrechtsnormen und
die Erfahrungen der zuständigen internationalen Organe zu
veranstalten, und nimmt in diesem Zusammenhang mit Genug-
tuung Kenntnis von der Ausarbeitung technischer Kooperati-
onsvorhaben mit Regierungen aus allen Regionen;

5. bittet alle Regierungen, die Tätigkeit des Amtes des
Hohen Kommissars auf dem Gebiet der technischen Zusam-
menarbeit auch künftig zu unterstützen, mit dem Ziel, die re-
gionale Zusammenarbeit und die regionalen Abmachungen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte weiter zu stär-
ken;

6. wiederholt die von der Weltkonferenz über Menschen-
rechte abgegebene Empfehlung, wonach den Regionalbüros der
Vereinten Nationen nach Bedarf Menschenrechtsreferenten
zugeteilt werden sollten, deren Aufgabe es ist, auf Ersuchen
interessierter Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Menschen-
rechte zu informieren und Ausbildungs- und andere technische
Hilfe anzubieten, und fordert das Amt des Hohen Kommissars
diesbezüglich auf, ebenfalls über die regionalen Abmachungen
zu informieren, die in verschiedenen Teilen der Welt bestehen;

7. ersucht den Generalsekretär, wie in Programm 19
(Menschenrechte) des mittelfristigen Plans für den Zeitraum
1998-2001 vorgesehen, auch künftig den Austausch zwischen
den Vereinten Nationen und denjenigen regionalen zwischen-
staatlichen Organisationen zu fördern, die sich mit Menschen-
rechtsfragen befassen;

8. begrüßt die zunehmenden Austauschbeziehungen zwi-
schen dem Amt des Hohen Kommissars und den regionalen
zwischenstaatlichen Organisationen sowie zwischen den von
den Vereinten Nationen aufgrund von Verträgen zu Menschen-
rechtsfragen geschaffenen Organen und maßgeblichen regio-
nalen Organen und Organisationen wie dem Europarat und der
Afrikanischen Kommission für die Rechte der Menschen und
der Völker;

9. begrüßt es außerdem, daß die Versammlung der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen
Einheit das Protokoll zu der Afrikanischen Charta der Rechte
der Menschen und Völker321 über die Errichtung des Afrikani-
schen Gerichtshofs für die Rechte der Menschen und Völker
verabschiedet hat;

10. bittet die Staaten, in den Regionen, in denen es noch
keine Abmachungen auf dem Gebiet der Menschenrechte gibt,
den Abschluß von Abmachungen zu erwägen, mit dem Ziel, in
ihrer jeweiligen Region geeignete regionale Einrichtungen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zu schaffen,
und erkennt in diesem Zusammenhang an, daß die jährlich
stattfindende zwischenstaatliche Fachtagung für die asiatisch-
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pazifische Region, wie auf der vom 28. Februar bis 2. März
1998 in Teheran abgehaltenen sechsten Fachtagung über regio-
nale Abmachungen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte in der asiatisch-pazifischen Region322 erklärt wur-
de, ein wichtiges Forum für die Erörterung von Initiativen auf
dem Gebiet der regionalen Zusammenarbeit ist;

11. ersucht die Menschenrechtskommission, sich auch
weiterhin besonders mit der Frage zu befassen, wie die Länder
der verschiedenen Regionen im Rahmen des Programms für
technische Zusammenarbeit auf ihr Ersuchen hin am besten
unterstützt werden können, und erforderlichenfalls entspre-
chende Empfehlungen dazu abzugeben;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand der regionalen Abmachungen zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte vorzulegen und darin auch die Er-
gebnisse der aufgrund dieser Resolution ergriffenen Maßnah-
men aufzunehmen;

13. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten
Tagung weiter zu behandeln.

85. Plenarsitzung
9. Dezember 1998

53/149. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Menschenrechte durch die Förde-
rung der internationalen Zusammenarbeit und
Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit
und Objektivität

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten Natio-
nen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor dem
Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zusam-
menarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirt-
schaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei-
ten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache
oder Religion, zu fördern und zu festigen,

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationalen
Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Achtung vor
den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzielen,

die Auffassung vertretend, daß sich diese internationale Zu-
sammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völker-
recht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen sowie
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte323, den In-
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ternationalen Menschenrechtspakten324 und anderen einschlägi-
gen Dokumenten verankert sind,

zutiefst davon überzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen werden
soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch von der
uneingeschränkten Achtung der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesellschaften, in strik-
ter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der
Charta und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und
Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten durch internationale Zusammenarbeit,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolutio-
nen,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Menschen-
rechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und dem
Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni 1993
von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet
wurden325,

erklärend, wie wichtig es ist, daß die Sonderberichterstatter
und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und Länder so-
wie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahrnehmung
ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und Diskretion
beweisen,

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant-
wortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völkerrecht,
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen internatio-
nalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschenrechte ein-
gegangen sind,

1. erklärt erneut, daß alle Völker aufgrund des in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und daß
jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den Bestim-
mungen der Charta zu achten, was auch die Achtung der terri-
torialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, daß es eines der Ziele der Vereinten Natio-
nen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenarbeit
mit der Organisation die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in bezug
auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleiben, wo im-
mer diese vorkommen;
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3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zum
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere
auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Nationen, die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte323, den Internatio-
nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te324, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte324 und andere einschlägige internationale Rechtsakte zu
stützen und Handlungen zu unterlassen, die mit diesem inter-
nationalen Instrumentarium unvereinbar sind;

4. vertritt die Auffassung, daß die internationale Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit beitragen sollte;

5. erklärt erneut, daß die Förderung, der Schutz und die
volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den
Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit und der
Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer
Ziele gestellt werden sollten;

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits-
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser
Resolution gebührend zu berücksichtigen;

7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, daß eine unvorein-
genommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten beiträgt;

8. betont in diesem Zusammenhang, daß auch künftig
unparteiische und objektive Informationen über die politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Ereignisse in
allen Ländern verfügbar sein müssen;

9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf im
Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend ih-
ren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere der
Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet
der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die
sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der inter-
nationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu er-
zielen;

10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese Reso-
lution gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge zu
prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, die die Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte ergreifen,
durch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und
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die Hervorhebung der Wichtigkeit der Nichtselektivität, Un-
parteilichkeit und Objektivität zu stärken;

11. ersucht den Generalsekretär, mit den Mitgliedstaaten,
den zwischenstaatlichen und den nichtstaatlichen Organisatio-
nen Konsultationen darüber zu führen, wie die Tätigkeit der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte ge-
stärkt werden kann, namentlich die Förderung der internatio-
nalen Zusammenarbeit und die Wichtigkeit der Nichtselektivi-
tät, Unparteilichkeit und Objektivität, und der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung einen umfas-
senden Bericht über diese Frage vorzulegen;

12. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

85. Plenarsitzung
9. Dezember 1998

53/150. Frage des Verschwindenlassens von Personen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte326, der Internationalen Menschenrechtspakte327 und der
anderen einschlägigen internationalen Rechtsakte auf dem Ge-
biet der Menschenrechte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 33/173 vom 20. De-
zember 1978 über verschwundene Personen sowie ihre Reso-
lutionen 46/125 vom 17. Dezember 1991, 49/193 vom 23. De-
zember 1994 und 51/94 vom 12. Dezember 1996 über die Fra-
ge des Verschwindenlassens von Personen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vom
18. Dezember 1992, mit der sie die Erklärung über den Schutz
aller Personen vor dem Verschwindenlassen als einen Grund-
satzkatalog für alle Staaten verkündet hat,

ihrer Besorgnis darüber Ausdruck verleihend, daß nach
Angaben der Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission
zur Frage des Verschwindenlassens von Personen die Praxis
einer Reihe von Staaten der Erklärung möglicherweise zuwi-
derläuft,

insbesondere höchst besorgt über die Zunahme des Ver-
schwindenlassens von Personen in verschiedenen Regionen der
Welt sowie über die wachsende Zahl von Berichten über die
Drangsalierung, Mißhandlung und Einschüchterung von Zeu-
gen des Verschwindenlassens oder von Angehörigen ver-
schwundener Personen,

überzeugt, daß weitere Anstrengungen zur Förderung des
Bewußtseins und der Achtung der Erklärung auf breiterer Ebe-
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ne unternommen werden müssen, und in dieser Hinsicht
Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs328,

eingedenk der Resolution 1998/40 der Menschenrechts-
kommission vom 17. April 1998329,

1. bekräftigt, daß jedes Verschwindenlassen von Perso-
nen einen Verstoß gegen die Menschenwürde und eine schwere,
flagrante Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
darstellt, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te326 verkündet und in den sonstigen internationalen Rechtsak-
ten auf diesem Gebiet bekräftigt und weiterentwickelt werden,
und gegen die Regeln des Völkerrechts verstößt;

2. bittet alle Regierungen erneut, geeignete Gesetzge-
bungs- oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um im Einklang
mit der Erklärung über den Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen die Praxis des Verschwindenlassens zu ver-
hindern und zu unterbinden und auf nationaler und regionaler
Ebene und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen
Maßnahmen zu diesem Zweck zu ergreifen, namentlich im We-
ge der technischen Hilfe;

3. fordert die Regierungen auf, Schritte zu unternehmen,
um sicherzustellen, daß im Falle der Erklärung eines Notstands
der Schutz der Menschenrechte gewährleistet ist, insbesondere
was die Verhinderung des Verschwindenlassens betrifft;

4. erinnert die Regierungen an die Notwendigkeit, si-
cherzustellen, daß ihre zuständigen Behörden unter allen Um-
ständen umgehende und unparteiische Nachforschungen an-
stellen, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß in dem ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet ein Akt des Verschwin-
denlassens stattgefunden hat, und daß die Täter strafrechtlich
verfolgt werden, wenn sich die Behauptungen als zutreffend
erweisen;

5. fordert die betreffenden Regierungen erneut nach-
drücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Familien ver-
schwundener Personen vor jeder Einschüchterung oder Miß-
handlung zu schützen, der sie ausgesetzt sein könnten;

6. ermutigt die Staaten, wie es einige von ihnen bereits
getan haben, konkrete Informationen über die von ihnen zur
Umsetzung der Erklärung ergriffenen Maßnahmen sowie über
die dabei aufgetretenen Hindernisse vorzulegen;

7. ersucht alle Staaten, die Möglichkeit der Verbreitung
des Wortlauts der Erklärung in ihren jeweiligen Landesspra-
chen zu prüfen und ihre Verbreitung in den Lokalsprachen zu
erleichtern;

8. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, welche die
nichtstaatlichen Organisationen ergriffen haben, um die Ver-
wirklichung der Erklärung zu begünstigen, und bittet sie, ihre
Verbreitung auch weiterhin zu erleichtern und zu der Arbeit der
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